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Haftungsrechts-Anderungsgesetz 2019 — HaftRAG 2019

Kurzinformation

Ziel

- Das Schadenersatzrecht soll zur Frage des Umfangs der Verpflichtungen der Tierhalterin/des
Tierhalters in der Weide- und Almwirtschaft und der hier erwartbaren Eigenverantwortung von
Wanderinnen/Wanderern und Spaziergangerinnen/Spaziergangern mehr Sicherheit bieten.

Inhalt

- Die Bestimmung uber die Tierhaftung soll durch einen klaren Hinweis ergénzt werden, dass
sich die Anforderungen an die Weide- und Almhaltung auch nach anerkannten Standards
richten kdnnen. Zudem sollen einige Kriterien festgeschrieben werden, die im Rahmen der
Tierhaltung und bei der Prifung des Mitverschuldens eine Rolle spielen kénnen.

Hauptgesichtspunkte des Entwurfs

Nach geltendem Recht hat die Halterin/der Halter eines Tieres alle erforderlichen MaRnahmen zu
treffen, um die vom Tier allenfalls ausgehenden Gefahren einzudammen. Die vorgeschlagenen
Anderungen kniipfen an anerkannte, beispielsweise von den gesetzlichen Interessenvertretungen
ausgearbeitete Standards der Weide- und Almviehhaltung an. Wenn sich eine Tierhalterin/ein
Tierhalter daran halt, wird sie/er den an ihn gestellten Verwahrungspflichten entsprechen. Das
impliziert dann aber auch, dass die Einfriedung und Abzaunung von Weide- und Almflachen die
Ausnahme und nicht die Regel sein sollten. Die vorgeschlagene Regelung soll fur die Viehhaltung
im Rahmen der Alm- und Weidewirtschaft gelten.

In die Standards werden primar die aus Sicht der AIm- und Weidewirtschaft und einer
angemessenen Tierhaltung erforderlichen MaRnahmen aufzunehmen sein. Dartber hinaus sind
hier aber auch die fur ein reibungsloses Nebeneinander von Viehwirtschaft einerseits und
touristischer Nutzung von Alm- und Weidegebieten andererseits erforderlichen Malinahmen
aufzunehmen. Bei der Standardisierung der Pflichten aus der Verwahrung kann auch davon
ausgegangen werden, dass andere Personen Almen und Weiden in eigener Verantwortung
benttzen.

In der vorgeschlagenen Regelung soll ausgefuhrt werden, welches Mal3 an Eigenverantwortung
die Tierhalterin/der Tierhalter erwarten kann und welche Umstande dabei eine Rolle spielen: Hier
kommt es zunachst darauf an, welche Gefahren aus der AlIm- und Weideviehhaltung drohen.
Darauf hat sich die Nutzerin/der Nutzer einzustellen und ihr/sein Verhalten entsprechend
anzupassen. Grundsatzlich sollte sich die/der "maf3stabgerechte” Wanderin/Wanderer oder
Spaziergangerin/Spazierganger im Rahmen ihrer/seiner Eigenverantwortung dessen bewusst
sein, dass das Mitfuhren eines Hundes auf Alm- und Weideflachen in aller Regel eine sehr starke
Risikoerh6hung mit sich bringt. Letztlich sind hier aber auch noch Verhaltensregeln Gber das
richtige Verhalten von Wanderinnen/Wanderern, Spaziergéngerinnen/Spaziergangern und
Touristinnen/Touristen in Alm- und Weidegebieten zu berlcksichtigen.

Redaktion: oesterreich.qv.at

www.parlament.gv.at



2von?2 133/ME XXVI. GP - Ministerialentwurf - Kurzinformation

Stand: 08.04.2019

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2019- 04-08T17: 06: 15+02: 00

(K OST.
SR
<§ e
& 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Priufung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent.gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektroni sch besiegelt.




	Haftungsrechts-Änderungsgesetz 2019 – HaftRÄG 2019
	Kurzinformation
	Ziel
	Inhalt
	Hauptgesichtspunkte des Entwurfs



		2019-04-08T17:06:15+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




